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ANMELDUNG zum 3. Gersthofer Kinderfaschingsumzug am 01.03.2025 

  

Antwort (beide Seiten!) bitte unterschrieben und eingescannt zurück an:   

kinderfaschingsumzug-gersthofen@gmx.de  

    

Wir beteiligen uns    

  

   mit einer Fußgruppe     als Musikgruppe  

  

Anzahl der teilnehmenden Personen am Zug:  Betreuer  

 

Bitte beachtet, dass pro 10 Kindern und Jugendlichen 1 Betreuer:in dabei sein sollte.  

  

Unser Motto in diesem Jahr 

lautet:  

        

Verein/Gruppe    

Verantwortliche/r    

Straße/Hausnr.    

PLZ/Ort    

Email    

Telefon/Handy    

 (Alle Felder digital oder in Druckschrift ausfüllen!  
Rückfragen, weiterführende Informationen wie Zugnummer etc. werden an diesen Kontakt gerichtet)  

 

 

 

  

  

  Kinder/  

Jugendliche  
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Weiterführende Informationen eurer Gruppe für unsere 

Streckenmoderatoren:  

Grundsätzliche Informationen zur Gruppe und zum Motto (z.B. Ideenfindung, weitere 

Beschreibung)  

  

  

  

 

Name(n) des/der Prinzenpaare(s) / Vorsitzenden, Präsidenten, Dirigenten, etc.  

  

  

  

  

  

  

  

Schlachtruf, Sonstiges  

  

  

  

  

 

Auftritt JA / NEIN  

 Wenn Ja max. 20 Min!! – Thema / Anmoderation / Info 

  

  

  

Wir bitten um Verständnis, dass wir lediglich 3 – 4 Gruppen zeitlich unterbringen. 
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Teilnahmebedingungen beim Gersthofer Kinderfaschingsfaschingszug  

 

• Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten; bei Missachtung 

erfolgt der Ausschluss vom Zug  

• Der Genuss von Alkohol vor und während des Zuges ist verboten  

• Es dürfen keine Gegenstände geworfen werden, durch welche 

Zuschauer verletzt werden könnten  

• Die Art der Teilnahme wird jedem Teilnehmer freigestellt. Anstand 

und gute Sitten sind jedoch zu wahren. Der Veranstalter behält sich 

ein Ausschlussrecht bei Missachtung vor.  

• Wurfmittel wie Papierschnipsel, Stroh, Konfetti, Styropor etc. sowie 

Pyrotechnische Gegenstände sind verboten  

• Lebensmittel wie z.B. Brezen, Semmeln, Krapfen u.a. dürfen nur 

eingepackt verteilt werden  

• Jeder Teilnehmer ist für seine Requisiten selbst verantwortlich; bei 

Beschädigung und Abhandenkommen von Sachen wird keine 

Entschädigung geleistet  

• Die Teilnahme erfolgt unentgeltlich  

• Vom Veranstalter wird eine Veranstalterhaftpflichtversicherung 

abgeschlossen  

• Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt  

• Im Übrigen gelten die Auflagen des Landratsamtes 
 

 

 

 

  

  

  

(Ort, Datum)  (Unterschrift)  

  

 


